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Finanzen

Dipl.-Kfm. Eduard Miller, MBA
Bundesminister fir Finanzen

Johannesgasse 5, 1010 Wien
Herrn Prasidenten
des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament
1017 Wien

Geschaftszahl: BMF-310205/0084-GS/VB/2019

Wien, 8. Juli 2019

Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die an meinen Amtsvorgdnger gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage
Nr.3492/) vom 8. Mai 2019 der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen

und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen:

Zul.und 2.:

Das Bundesministerium fur Finanzen (BMF) wurde in die Uberlegungen des
Bundesministeriums fUr Landesverteidigung (BMLV) fir eine neue Sicherheitsschule nicht
einbezogen, sondern wurde erstmals im Februar 2019 mit einem Teilbereich dieses
Gesamtvorhabens, namlich der Errichtung eines Schulgebdudes um rund 30 Millionen Euro,
befasst.

Die vom BMLYV anlasslich der haushaltsrechtlichen Einvernehmensherstellung Gber den
Neubau des Schulgebdudes dem BMF vorgelegte Wirkungsorientierte Folgenabschatzung
(WFA) und sonstigen Unterlagen gaben Anlass zu Fragen nach dem grundsatzlichen Bedarf
einer eigenen Sicherheitsschule, die Dimensionierung des zu errichtenden Gebaudes, die
Bezahlung der Lehrergehalter sowie die laufenden Betriebskosten.
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Mittlerweile liegt eine schriftliche Stellungnahme des BMLV zu den BMF-Fragen vor, die von

den zustandigen Fachabteilungen meines Hauses geprift wird.

Zu3.und4.:

Bei Vorhaben haushaltsleitender Organe, die nur das laufende Finanzjahr (§ 59

Bundeshaushaltsgesetz 2013 — , BHG") oder Vorhaben, die kinftige Finanzjahre belasten,

also Vorbelastungen begrinden (§ 60 BHG), und die im Anhang A der

.Vorhabensverordnung", festgelegten Betragsgrenzen Uberschreiten, bedarf es der

vorherigen haushaltsrechtlichen Einvernehmensherstellung mit dem BMF.

Im Fall von Verstof3en gegen haushaltsrechtliche Vorschriften sieht § 86 BHG die Verhangung

verschiedener Sanktionen vor.

Derzeit finden mit betroffenen Ressorts Gesprache Uber das gegenstandliche Vorhaben statt.

Der Diskussionsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Da der haushaltsrechtliche

Einvernehmensherstellungsprozess somit noch im Gange ist, besteht derzeit kein Anlass,

Sanktionen zu verhangen.

Der Bundesminister:

Dipl.-Kfm. Eduard Mdller, MBA

Elektronisch gefertigt

=S BMF

BUNDESMINISTERIUM
FUR FINANZEM

Prifhinweis

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/

Datum/Zeit

2019-07-08T08:39:33+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1814163722

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

2von 2

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019- 07-08T08: 41: 11+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2019-07-08T08:39:33+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2019-07-08T08:41:11+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




